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Ihre Ratsanfrage RA-221/2022 - Parklett Hans-Ziegler-Straße 
 
 
Sehr geehrte Frau Schaper, 
 
zu Ihrer Ratsanfrage teile ich Ihnen im Auftrag des Oberbürgermeisters Folgendes mit: 
 

1. Wer übernimmt die regelmäßige Pflege (Reinigung, Pflanzenpflege) des Parkletts? 
 
Die Pflege des Parklet unterliegt als Stadtmobiliar auf einer Verkehrsfläche dem Tiefbau-
amt. Das Parklet unterliegt dabei keinem zusätzlichen Unterhaltungsaufwand im Vergleich 
zu anderem Straßenmobiliar. Holzarbeiten und –pflege werden bei Schadensmeldungen 
oder im Rahmen regelmäßiger Inspektionstermine je nach Zustand vergeben. Graffitis kön-
nen von der hellen Holzfarbe nur mit größerem Aufwand komplett entfernt werden und wer-
den daher nicht einzeln entfernt. 
Die angepflanzten Kräuter sind mehrjährig und pflegearm. Eine fachliche Pflanzenpflege ist 
aufgrund der kleinen Beetgröße nicht wirtschaftlich.  
Die Parklets sind im Rahmen des Projektes NUMIC entstanden und dementsprechend sind 
Anwohner:innen und Initiativen eingeladen sich in die Gestaltung und Pflege des öffentli-
chen Raums bzw. des Parklets einzubringen. So bestand zum Aufbau des Parklet eine 
lose Vereinbarung mit der angrenzenden Montessori-Grundschule zur Pflege der Pflanzen 
und Meldungen bei größeren Schäden. 

 
2. Ist das Parklet aktuell in einem Zustand, dass es gefahrlos genutzt werden kann? 

 
Ja, das Parklet ist als Sitzmöbel und Stadtmobiliar verkehrssicher und in einem ordnungs-
gemäßen Zustand. Der Belag aus Holz kann besonders im Herbst und Winter trotz Rillen-
muster aufgrund von überfrierender Nässe oder Herbstnässe eine Rutschgefahr beinhal-
ten. Diese Rutschgefahr ist im Rahmen der Verkehrssicherheit, da Holz ein bekannter Bo-
denbelag ist wie z.B. bei Holzbrücken für Fußgänger. 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Michael Stötzer 
Bürgermeister 


